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wandt waren . Ihre Abſicht war, alle Befehdungen unter denen Vereinsver⸗wandten abzuſtellen , dagegen die guͤttiche oder rechtliche Austraͤge einzufuͤhren .Zu dem Ende ſollten ſie aus ihnen einen Hauptmann erwaͤhlen, ferner zur Be⸗ſtreitung der unter ihnen vorkommenden gemeinſamen . Ausgaben jaͤhrlich eineAnlage unter ſich machen , und endlich ſollte ein jeder eine Anzahl guter und red⸗licher Knechte halten , um , wann ſie in Kriegszeiten von dem Hauptmann wuͤr⸗den aufgefordert werden , ſtets geruͤſtet zu ſeyn . Unſer Marggrav verſprach ſiehiebey nachdruͤcklich zu ſchirmen . Dieſe Vereinigung wurde nachher etlichemalverlaͤngert , bis endlich ein beſtaͤndiges daraus erwachſen iſt . Vid . Burgenmet⸗ſters Reichsadel p. 69 . Daß auch dieſe Ritterſchaft zu denen Reichstagen beruf⸗fen , und mit derſelben des gemeinen Pfennings halben abſonderlich gehandeltworden ſey , davon ſiehe Datt de Pace publ . p . 643 . et p. 583.
Als in eben dieſem 1474 . Jahr ein Reichstag zu Augſpurg gehalten wurde ,ſo ſandte er ſeinen Sohn Marggrav Albrecht dahin , Lehmanns Speyr . Chron .Cap . 113 . Er ſelbſt aber begab ſich gleich im folgenden Jahr auf den Reichs⸗Convent nach Coͤllg, und als daſelbſt der Feldzug wider den Herzog Carl vonBurgund beſchloſſen wurde , ſo wohnete er auch demſelbigen bey . Muller 1. 0 .

P . 702 . ſeq . Endlich fuͤhren wir noch an , daß er ſich , nachdem er aus ſeiner
pfaͤlhiſchen Gefangenſchaft wieder befreyet worden
laſſen , die unter ſeinen Schwaͤgern Kayſer Fridri

von Oeſterreich entſtandene ſehr ſchaͤdliche Irrung
davon nachſehen , was Gerard de Roo berichtet in
man auch lieſet , wie er einer von denen Schiedsm
chiſchen Krieg , der unter der Anfuͤhrung Ulrich
derich III . gefuͤhrt worden iſt .

Wir gehen nun zu denen beſondern Privilegien , welche unſer m.Kayſer Friedrich III . erhalten . Das erſte iſt eine Beſtaͤtigung , durch welche die⸗ſer Kayſer unſerm Marggrav Carl und ſeinem Herrn Bruder Marggrav Bern⸗hard alle ihre Privilegien und Handveſten uͤberhaupt bekraͤftiget hat . Sie iſt ge⸗geben Montags nach dem Palmtage 1455 . Das zweyte iſt eine Bulla confirma -toria von dem Pabſt Pius II . Es werden in derſelben alle Privilegien beſtaͤtigt, welchedenen Herren Marggraven zu Baden von denen Roͤmiſchen Kayſern und Koͤnigenertheilt worden ſind , ſonderlich die , welche M. Carl von Kayſer Friderich III .erhalten , nach welcher die Unterthanen und Landskinder derer Marggraven zuBaden von dem Weſtphaͤliſchen Gerichte gaͤnzlich befreyet worden , und von nie⸗
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Annal . Auſtr . in welchem Buch

aͤnnern geweſen in dem Oeſterrei⸗
von Eitzingen wider Kayſer Fri⸗

Carl vom

unſer M . Carl , dem ſte groͤſtentheils mit Mannſchaft , Rath und Dienſt zuge⸗



mand vor dieſelbe gezogen werden tönnen . Dieſe Bulle iſt unterſchrieben Komae

prid . non . Mart . 1459 . Drittens gehoͤrt hierher : Nachdem m . Carl im Jahr

1468 . auf Mittwoch nach Invocavit einen vom Reiche zu Lehen ruͤhrenden Tor⸗

nus auf dem Zoll zu Schreck am Rhein von Friderich von Fleckenſtein vor 50 .

fl. auf 20 . Jahre lang an ſich gekauft hatte ; So hat der Kayſer Fridrich III .

ſeine Einwilligung hierzu in einem beſondern Brief auf Montag nach St . Joͤrigen

Tag ertheilt . In eben dieſem Jabr erhielte er noch zwey beſondere Freyheiten

auf einen Tag . Die eine davon betkift das Zollweſen in ſeinem Lande , und iſt ge⸗

geben am St . Marr⸗Tag . Der Inhalt iſt vornaͤmlich dieſer : daß dieſer Fuͤrſt von

denenjenigen Fuhrleuten welche zu denen gewoͤhnlichen Zollſtaͤtten zu Pforzheim

oder Durlach nicht fahren würden , dennoch den Zoll an andern Orten dieſer

Gegenden nach ſeinem eigenen Gutbefinden erheben laſſen moͤge. Die andere

handelt von denen Baſtarden / oder Koͤnigs⸗- Kindern , die in ſeinem Lande ge⸗

bohren wuͤrden . Wir wollen einen Auszug davon bieher ſetzen : Wir Frie⸗

derich von ꝛc. bekennen vnnd thun kundt offenbahr mit dieſem Brieff — daß

wir guͤthlich angeſehen haben die getreuen angenemen vnnd uutzliche Dieuſte , die

vnns vnnd dem Reiche der Hochgeborne Carle,Marggrave zue Vaden vnnd Gra⸗

ve zu Sponheim / Vnſer lieber Schwager vnnd Fuͤrſte, vnnd ſeinen Vordern offt

vnnd dick williglichen vund Inſonderheit derſelbe Marggrave Carle in Vuſern vnnd

des Reichs Geſchaͤfften onnd Nothurfft in den nechſt vergangenen Kriegslaufften

als vnſer vnnd deß Reichs Haubtmann , mit ſeinem merklichen Darlegen , unver⸗

droſſen getan noch taͤglich tut , vnnd in khuͤnfftigen Zeiten tun ſoll vnnd mag , vnnd

haben darumb mit wolbedachten mute , guten rat vnnd rechten wiſſen ihm vnnd

ſeinen Erben die beſonder Gnadt vnnd Fryheit getan vnnd gegeben , daß all vnnd

jede Baſtardy genand Koͤnigskinder in der Marggraffſchafft zue Baden vnnd allen

vnnd ieglichen andern Enden vnnd Gebieten , deſſelben vnſers Schwagers vnnd ſei⸗

ner Erben wonende , zugehoͤren, vnnd Ir ſein vnnd pleiben , und fuͤr zu ewigen Zei⸗

ten von niemand andern umb keinerley Leibaigenſchafft Dienſte oder andere Anſu⸗

chung angelangt , erfordert oder beſweret werden ſollen , in einige Weiſe — Dar⸗

umb empfehlen Wir allen Fürſten — ernſtlichen vnnd voͤſtiglichen gebietende , daß

Ir den M Carl vnnd Seine Erben an dieſer Vnſerer Gnade vnnd Freihalt nicht

irren — als lieb einem jeglichen ſey Vnſer vnnd des Reichs ſwere Vnanad , vnnd

darzu ein peen , nemlich zwantzig Marck loͤtigs Goldes zu vermeiden te . Dieſe

Urkunde ſtehet auch beym Aenea Sylvio , und iſt unterſchrieben : Gretz an

Sanct Marxtag des H. Evangeliſten A. 1468 . Rach dieſem iſt das Privilegium

wegen des Zolls zu Straßburg anzufuͤhren, daß , wie die Worte eigentlich lauten ,

Marg⸗



Marggraff Karle , ſein Erben und Ir unterthanen nu hinfuͤr zu ewigen Zeiten ſol⸗
ches Zolls gautz frey ledig vnnd vnverbunden , vnnd dem Biſchoue zu Straßburg
Seinen Nachkommen vnnd Iren Zollnern , noch nymand andern von Irn wegen
den fuͤrbaß mer zu geben nicht ſchuldig noch darumb zu antwortten pflichtig ſein ,
ſondern daß dieſelben Ir Vnterthan , mit Irer Kauffmannſchatz , habe vnnd gut
an den vorgemelten oder andern enden auff dem Waſſer der Yle , oder auff der

Landtſtraß dargegen daſelbs Irn freyen Handl vnnd Wandl triben vnnd haben
moͤgen vund ſollen — bey einer Pene viertzig Marck loͤttiges Goldes ꝛc. Geben
iuRegenſpurg am Montag nach Sanct Margretentag , Nach Chriſti Geburde Vierze⸗
henhundert vnnd im Ein vnnd Sibenzigſten . Endlich iſt auch das jenige Priyilegium
merkwuͤrdig vom Jahr 1475 . nach welchem M . Carl und ſeine Nachkommen , ihre
Diener , Manne und Landleute in ihren Schloſſen , Stäͤdten , Doͤrffern und Gebie⸗
then offene aͤchter, ſie ſeyen ihnen gleich verkuͤndet oder nicht , hauſen , hofen und
alle Gemeinſchafft mit ihnen haben dörffen . Es iſt dieſe Freyheit von dem glor⸗
wuͤrdigſten Kayſer Carl V. A. 1521 . den 27 . Febr . und alſo erſt nach dem von

Kayſer Maximilian J. errichteten Landfrieden beſtaͤtiget , und , nach denen eigent⸗
lichen Worten des Privilegii erneut worden . vid . Pfeffing . ad Vitriar .

Es ließ ſich aber unſer vortreſticher Regent die Aufnahme ſeiner ihm von Gott

anvertrauten Lande auch ſelbſt beſtens angelegen ſeyn, und ſuchte ſolchen , wegen denen

durch den Pfaͤlziſchen Krieg erlittenen Drangſalen auf eine einem Vatter ſeines Volks

wohl anſtaͤndige und hoͤchſtruͤhmliche Art wieder aufzuhelfen . Ja er bemuͤhete ſich
ſeine Lande ſelbſten zu vermehren . Es mag hieher billig gezaͤhlt werden , daß er

A. 1460 . das Dorf Gundelingen bey Breyſach von dem Johanniter Commenthur
um 400 fl. auf Wiederloͤſung , und A. 1461 . das Dorf Bickenſohl von dem Herrn
Traubrecht von Staufen um 520 fl. eigenthuͤmlich, A. 1465 . aber die Doͤrfer Nim⸗
burg und Bottingen nebſt andern Stuͤcken und Gerechtigkeiten vom Graven von

Tuͤbingen vor 124056 fl. an ſich erkauft hat . Wie kan doch das Angedenken eines

ſolchen ruhmwuͤrdigen Prinzen verwelken ? Doch das war nicht alles . Seine

Sorgfalt erſtreckte ſich nicht nur uͤber das zeitliche Wohlergehen ſeiner Unterthanen ,
ſondern er ſorgte auch vor das beſte ihres unſterblichen Geiſtes . Es wird uns vor

keine Schmeichelen ausgelegt werden koͤnnen, wann wir ſagen , daß auf dem Badi⸗

ſchen Throne von Zeit zuZeit ſolche Fuͤrſten geſeſſen , die mit ihren gnaͤdigen Au⸗

gen auf das Wohl der Kirchen und Schulen in ihren Laͤndern geſehen . Ohne
Zweifel haben ſie es als eine untruͤgliche Wahrheit angeſehen , daß , wann Kirchen
und Schulen wohl beſtellt ſind , nothwendig auch der Staat gluͤcklich ſeyn muͤſſe,
und fromme Buͤrger ohnmoͤglich ungehorſame und unßſeißige Unteꝛthanen ſeyn koͤnnen.

B 3 Was


	Seite B 2r
	Seite B 2v
	Seite B 3r

